
Eine kurze wichtige Information betreffend die Besitzer der alten Führerscheine in
Österreich

Still und heimlich hat die Politik ein Gesetz verabschiedet, welches vorsieht, dass die
Besitzer der alten Führerscheine ab 1 Jänner 2010 zum ersten neue, im
Scheckkartenformat beantragen müssen und zum zweiten, alle 5 Jahre zu
einer Kontrolle bzw. Nachschulung (auch ohne vorangegangene Punkte oder
Strafmandate) bei einer Fahrschule müssen. Neben den Unannehmlichkeiten
entstehen natürlich auch entsprechende Kosten in Bezug auf Fahrschule und
Verkehrsamt, zwecks neuer Ausstellung der Lenkerberechtigung alle fünf Jahre.
 
Wer bis Ende 2009 den Antrag auf einen sogenannten Scheckkartenführerschein
stellt, bleibt von dieser Regelung bis 2032 verschont. Übrigens ist das
Scheckkartenformat ab 2011 innerhalb der EU verpflichtend, was bedeutet, dass
man den alten Schein spätestens zu diesem Zeitpunkt sowieso erneuern lassen
muss.
 
Wer diese Information für einen schlechten Scherz hält, der möge bitte "Führerschein
umschreiben" googeln. Unter diesem Titel finden sich auch entsprechende
Forendiskussionen. Ich persönlich war bereits am Dienstag auf dem
Verkehrsamt, habe aber auch noch andere unabhängige Bestätigungen für die
Richtigkeit dieser Meldung. Auf telefonische Rücksprache hin, wird am Verkehrsamt
übrigens Verschleierungstatik betrieben.


